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BESCHLÜSSE DER ÖFFENTLICHEN 
SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES 

am Donnerstag, 27.04.2017, im Sitzungssaal des Rathauses 
 

Zur allgemeinen Information werden nachfolgend die gefassten Beschlüsse (öffentlicher 
Teil) der vorgenannten Sitzung auszugsweise abgedruckt. Die Veröffentlichung ersetzt 
nicht den im Einzelfall erforderlichen Vollzug. 
 
1 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift vom 23.03.2017  

 
Die öffentliche Niederschrift vom 23.03.2017 wird genehmigt.  
 

2 
Überörtliche Radwegverbindung,  Kahltal-Aschafftal;  
Vorstellung des 2. Bauabschnitts Staatstraße 2307 Feldkahl bis 
Höhe Rottenberg 

 

 
Der Marktgemeinderat nimmt die Planungen zur Kenntnis.   
 

3 
Baugebiete  
hier: Grundsatzbeschlüsse zur Baugebietsentwicklung 

 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, die vorgenannten Grundsätze einer rechtlichen Prüfung durch 

den Bayerischen Gemeindetag zu unterziehen. 

 

Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung werden die Grundsätze dem MGR unverändert oder in 

modifizierter Form zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Die Verwaltung wird vorab beauftragt, die notwendigen Detailregelungen, z.B. zu den Vergabe-

richtlinien und eine Standortalternativenprüfung für potentielle Baugebiete vorzubereiten und 

dem MGR zur Beratung und ggf. Beschlussfassung vorzulegen.  

 

4 
Änderung der Haus- und Badeordnungen für das Hallenbad Hös-
bach und das Freibad Rottenberg 

 

 
Der Änderung der Haus- und Badeordnung für das Hallend Hösbach und dem Freibad-
Rottenberg wird zugestimmt.  
 
 

5 

Verlegung von Stolpersteinen zum Gedenken an jüdische Mitbür-
ger;  
hier: Antrag Ingrid Heeg-Engelhart und Berthold Schüssler vom 
04.04.2017 

 

 
Der Marktgemeinderat beauftragt die Verwaltung zur Antragsstellung zur Verlegung von Stol-
persteine vor dem Anwesen Hauptstraße 85 in 63768 Hösbach zu Gedenken der Familie Lö-
wenthal und der Schwiegermutter Franziska Lederer. Die Verwaltung wird gebeten, mit dem 
Künstler Herr Demnig von www.stolpersteine.eu Kontakt aufzunehmen, sobald eine Realisie-
rung absehbar und sinnvoll ist. Absehbar und sinnvoll ist die Realisierung dann, wenn der Bau-
fortschritt der Sanierung der Hauptstraße im Bereich des Anwesens Hausnummer 85 beginnt. 
Die Anordnung der Stolpersteine ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. 
 
 
 
Michael Baumann 
Erster Bürgermeister 

http://www.stolpersteine.eu/
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